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anderen Laubhölzern und den Nadelhölzern gebräuchlich, welche in ge—

schlossenen eisernen Cylindern schnell stark erhitzt werden und dann eine
saure Flüssigkeit von sich geben; der Holzessig wird wieder zur Dar-

stellung von essigsauren Salzen zu Druckerei= und Färbereizwecken

vielfach benutzt. Ueber die Verwendung des Brennholzes zur Theer-

schwelerei siehe § 288.

II. Nebennutzung.

A. Vom Holze selbst.

§ 277.
a. Rinde zum Gerben.

Der in den Rinden einiger Waldbäume, der Eiche, Fichte, Birke,

Lärche und Weide vorhandene Gerbstoff wird zur Lederzubereitung

seitens der Gerber benutzt und werden von ihnen die Rinden theuer

bezahlt.— Aus diesem Grunde erzieht man die Eiche, deren Rinde am

werthvollsten ist, wie wir im § 182 gesehen haben, zu besonderer

Rindennutzung in den Eichenschälschlägen, doch benutzt man auch die

Eichenrinde von alten Bäumen, welche im Gegensatz zu der glatten

und feinen Rinde der jungen Eiche, der sog. Glanz= oder Spiegel-

rinde, rauhe auch Grobrinde genannt wird, vergl. § 263, II. a

und § 182. Die Spiegelrinde wird in den Lohmühlen ganzz, bei der

rauhen Borke nur die saftigen Schichten, das sog. Rindenfleisch,
zur Lohe zermahlen und dann zum Gerben benutzt.

Der Eichenrinde steht die Fichtenrinde, die fast in allen unseren

Gebirgen hier und da als Grobrinde genutzt wird, in der Güte nach:

sie wird allein nur zum Garmachen des Oberleders, sonst in Unter-

mischung mit anderen Rinden benutzt; die Gewinnung ist ähnlich wie

bei den Eichen. Sie wird im Frühjahr von den Rundstücken abgeschält

und entweder auf Trockengerüste horizontal gelegt oder dachförmig zum

Trocknen zusammengestellt; zum Schutz gegen den Regen werden da,

wo die Rindenstücke oben zusammenstehen, einige Rinden übergelegt.

Zur Herstellung von dänischem Leder, aber auch zu anderen Gerb-

zwecken wird noch die Rinde der Saalweide, seltener die von anderen

Weidenarten benutzt. In Rußland, weniger in Deutschland, werden in

Gegenden mit vielen Gerbereien die jungen Birken auf Spiegelrinde

genutzt, deren Lohe als Zusatz zur Schwellbeize bei Bereitung des Sohl-
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leders gebraucht und häufig gut bezahlt wird. Die Birkenrinde geht

erst 14 Tage später als die Eichenrinde.

Die Lärchenrinde wird bei uns vorläufig noch wenig verlangt,

die meiste Verwendung findet sie in Rußland und Oesterreich, wo sie

stellenweis der Fichten- und Birkenrinde vorgezogen wird. — Da sie

sich sehr leicht schälen läßt, so dürfte ihre Gewinnung im Sommer

vorzuziehen sein; nach den neuesten Ermittlungen soll ihr Gerbstoff-
gehalt außerdem im Hochsommer am höchsten sein. In neuerer Zeit

verliert die Rindengerbung durch die Konkurrenz der Mineralgerbung.

Außer zum Gerben wird die Rinde von Birke und Linde noch

anderweitig genutzt; erstere dient nämlich zur Anfertigung kleiner Dosen,
der Bast der letzteren zur Anfertigung von Matten und zum Binden.

*278.
b. Harz.

In den preußischen Forsten ist die Harzgewinnung nur noch an

wenigen Stellen auf Grund von Berechtigungen gestattet, sonst der

großen Schädlichkeit wegen, da die harzgenutzten Stämme größtentheils

rothfaul werden und dem Windbruche unterliegen, abgeschafft; in großem

Umfange wird die Harzgewinnung aus Schwarzkiefern noch in Oester-

reich betrieben: es können alle Nadelhölzer geharzt werden. Die be-

sonders harzreichen alten Kiefernstöcke werden zur Theerschwelerei und

der bekannten „Kienspähne“ wegen vielfach genutzt.

8 279.

c. Naff- und Leseholz (vergl. § 232).

Unter Raff= und Leseholz ist alles dürre und trockene Holz zu

verstehen, welches von selbst von den Bäumen gefallen und zu seiner

Benutzung vom Boden aufgelesen oder zusammengerafft wird (A. L. R.

§ 215 Tit. 22 Th. I). Zum Raff= und Leseholz wird noch das auf

den Schlägen liegen bleibende, nicht benutzbare Reisig= 2c. Holz gezählt,

auch wohl die sog. Lagerhölzer, stärkere Stämme, die durch Zufall um-

geworfen, theilweis verdorben sind und jedenfalls vom Waldbesitzer

nicht mehr genutzt werden.

Die Nutzung des Raff= und Leseholzes wird entweder auf Grund

von Erlaubnißscheinen, die stets mitgeführt werden müssen, in den 5 bis

6 Wintermonaten unter forstpolizeilichen Einschränkungen gestattet, oder
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sie wird auf Grund von Berechtigungen ausgeübt, wo dann die be—

treffenden Urkunden und gesetzlichen Bestimmungen die Art der Nutzung

regeln. Die freiwillig gestattete Nutzung (sog. Heidemiethe) schließt
gewöhnlich alle Instrumente und größere Transportmittel aus und be—

schränkt das Sammeln auf gewisse sog. Holztage und die Person, auf

deren Namen der Zettel ausgestellt ist; letzterer muß mitgeführt werden.

Uebertretungen der auf Grund von Zetteln oder sonst Berechtigten

werden auf Grund der 88 36—42 des F. und F. P. G. bestraft.

Leseholz darf nicht verkauft werden. Die Entnahme von Holz, was

nach obiger Erklärung nicht zum Raff= und Leseholz gehört, wird nicht

als Contravention, sondern als Forstdiebstahl bestraft.

8 280.

d. Mast und Raumfrüchte.

Die meisten Früchte der Waldbäume werden von allerlei Thieren

als Nahrung aufgesucht, abgesehen davon, daß sie ihre wichtigste Be-
stimmung in der Verjüngung und Wiederkultur finden. — Die vielen

Baumbeerfrüchte werden von Vogelarten eifrig verzehrt (Vogelbeere,

Mehlbeere 2c.), ebenso allerlei Steinfrüchte — Kirschen, Wachholder,

Dornarten; Elsbeeren, wilde Birnen und Aepfel werden von Roth-

und Rehwild begierig aufgesucht, namentlich wird aber die Frucht der

Buche und Eiche für die Ernährung der Schweine wichtig, und da sich

dieselben oft förmlich dabei mästen, auch mit dem technischen Namen

„Mast“ bezeichnet. Die Jahre, in welchen Buchen= und Eichenwälder

durchweg reichliche Frucht tragen, treten selten auf, bei der Buche in

günstigen Lagen etwa alle 10 Jahre, bei der Eiche alle 4 Jahre, in

rauheren Lagen noch viel seltener. — Solche reichliche Futtererzeugung

bei der Eiche oder der Buche, wo alle Bäume gut tragen, nennt man

„Vollmast“; trägt etwa nur die Hälfte der Bäume gut, so nennt man

es „Halbmast“, tragen nur einzelne Bäume, so nennt man es „Spreng-

mast“. Bei voller und halber Mast werden vom 15. Oktober bis

1. Februar Mastschweine eingetrieben und werden zur Mastnutzung die

Mastdistrikte entweder meistbietend oder freihändig verpachtet, oder es

wird pro Stück ein festgesetztes Einmiethegeld bezahlt. Die Bedingungen,

unter welchen die Mast gestattet wird, werden vertragsmäßig festgesetzt.

An manchen Orten gebührt die Matznutzung dazu Berechtigten.
Bei geringerer Mast treibt man unter gleichen Verhältnissen statt
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der Schweine auch Schafe ein; bei noch geringerer Mast giebt man

Sammelzettel aus und läßt diese durch Bezahlung oder Abgabe von

Eicheln und Bucheln zu eigenen Kulturzwecken entgelten. Die ge—

sammelten Bucheln werden auch zur Gewinnung von Oel in Oelmühlen

geschlagen; sie geben, je nach dem Standort, 10—15 péCt. Oel.
Soweit die Baumfrüchte als Waldsämereien anzusehen sind, wird

die Entwendung als Forstdiebstahl bestraft (F. D. G. § 10).

g 281.
e. Futterlauß.

In futterarmen Gegenden werden nicht selten Esche, Linde, Rüster,
Saalweide, Eiche, Aspe, Pappel im Kopf= und Schneidelbetrieb zu

sog. „Futterwellen“ zur Winterfütterung für Schafe und Ziegen, im

Nothfall auch für Rindvieh genutzt, zuweilen werden die Zweige gleich
grün verfüttert. Auch die Durchläuterungen der Laubholzjungwüchse in

belaubtem Zustande, ingleichen Eichenschälwald= und Niederwaldschläge

liefern Futterwellen, die sogleich verfüttert, falls sie recht holzfrei sind,
einen hohen Futterwerth haben. Häufig läßt man Läuterungshiebe

gegen Abgabe des Materials nach vorherigen genaueren Vereinbarungen

machen, wobei sich Publikum wie Waldbesitzer gleich gut zu stehen

pflegen. Falls Futterlaub verkauft wird, wird es in Wellen gebunden

und hundertweis verkauft. Der Diebstahl an Laub wird nach dem

F. D. G. § 14, das schädliche Abbrechen von Laub an Bäumen, Hecken 2c.

als Contravention nach § 242 des F. und F. P. G. bestraft.

B. Aebennutzungen vom Waldboden.

 282.

A. Stire u.

Was wir mit dem Namen Waldstreu bezeichnen, besteht aus den

vielerlei Abfällen der Waldbäume, der Sträucher und aus den vielerlei

Gräsern und Kräutern, Moosen, Farren, Flechten rc., die der Wald-

boden hervorbringt und die theils als Einstreu in Viehställen zum

nachherigen Dung, theils direct, nachdem man sie hat verrotten lassen,

zum Dung, theils zur Fütterung benutzt werden. Die Nutzung der

Streu kann insofern dem Walde großen Schaden thun, als ihm da-

durch ein Theil des zu seiner Ernährung so nöthigen Humus, der
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